
der Erbschaft erworbene Haus oder Grundstück mit 
einer Hypothek oder Grundschuld belastet ist. Werden 
das Vermächtnis, die Hypothek oder die Grundschuld 
aus Mitteln bezahlt, die aus Arbeit oder Arbeitsein
künften stammen, so kann nach der Erfüllung der Ver
pflichtung eine abweichende Vereinbarung nach § 14 
FGB getroffen werden. Andernfalls muß dieser Um
stand bei der Aufhebung der Vermögensgemeinschaft 
über die §§ 39, 40 FGB berücksichtigt werden.
Der Begriff „Erbschaft“ in § 13 Abs. 2 FGB ist um
fassend zu verstehen. Dazu gehören auch Vermächtnis
se, Pflichtteile, Abfindungen für Erbverzichte, Zuwen
dungen, deren Anrechnung auf den Erb- oder Pflicht
teil angeordnet wurde, und ähnliche, sich aus dem Erb
recht ergebende Zuwendungen.
Da § 12 EGFGB ausschließlich vom Erwerb eines Hau
ses oder Grundstücks durch Kauf, Tausch oder im Wege 
der Zwangsversteigerung ausgeht, ist die Mitwirkung 
des anderen Ehegatten nach § 12 Abs. 2 und Abs. 3 
EGFGB nicht erforderlich, wenn der Erwerb durch 
Schenkung oder Erbschaft erfolgt.
Aufgaben des Sekretärs bei Durchführung 
eines Zwangsversteigerungsverfahrens 
Da ein Haus oder Grundstück auch im Wege der 
Zwangsversteigerung erworben werden kann, hat der 
Sekretär des Kreisgerichts sowohl bei der Anordnung 
der 'Zwangsversteigerung als auch bei der Erteilung 
des Zuschlags die Grundsätze des FGB und des EGFGB 
zu beachten.
§ 17 ZVG geht davon aus, daß — sofern die übrigen 
Voraussetzungen vorliegen — die Zwangsversteigerung 
angeordnet wird, wenn der Schuldner als Eigentümer 
im Grundbuch eingetragen ist. Da das Grundbuch nicht 
immer die wirkliche Rechtslage ausweisen wird, kann 
das Zeugnis des Liegenschaftsdienstes als Nachweis 
der Eintragung des Schuldners nicht mehr genügen.
Meines Erachtens muß der Antrag auf Einleitung der 
Zwangsversteigerung auch Angaben darüber enthalten, 
ob der Schuldner ledig oder verheiratet ist. Bei ver
heirateten Bürgern muß angegeben werden, ob der 
Grundbesitz während der Ehe erworben worden ist 
und aus welchen Mitteln die Bezahlung erfolgte. Auf 
diese Angaben kann nur dann verzichtet werden, wenn 
der oder die Eigentümer nach dem 1. April 1966 einge
tragen worden sind. Kann der Antragsteller diese An
gaben nicht beibringen, so muß der Schuldner gehört 
werden. Dazu ist gemäß § 32 AnglVO der Sekretär be
fugt. Besteht gemeinschaftliches eheliches Vermögen, 
dann muß das berücksichtigt werden. Der Nachweis, 
daß Alleineigentum besteht, kann durch eine entspre
chende Erklärung des anderen Ehegatten geführt wer
den. Diese Erklärung kann entweder in öffentlicher 
oder-öffentlich beglaubigter Urkunde oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle des Kreisgerichts abgegeben werden.
Nach § 2 Abs. 1 Satz 3 der VO über den Verkehr mit 
Grundstücken — Grundstücksverkehrsordnung — vom
11. Januar 1963 (GBl. II S. 159) bedarf der Bieter der 
Genehmigung zur Abgabe von Geboten. Da das Haus 
oder Grundstück aus Mitteln erworben werden kann, 
die aus Arbeit oder Arbeitseinkünften stammen, und 
gemeinschaftliches eheliches Vermögen werden soll, 
sollte bereits bei der Beantragung einer Bietergenehmi
gung gefordert werden, daß im Antrag angegeben wird, 
ob der Antragsteller verheiratet ist. Trifft das zu, muß 
die Bietergenehmigung beiden Ehegatten erteilt werden. 
Der Sekretär kann nunmehr prüfen, ob die Vorausset
zungen für das Entstehen gemeinschaftlichen ehelichen 
Vermögens gegeben sind. Die Erteilung der Bieterge
nehmigung an beide Ehegatten ist gleichzeitig die Vor
aussetzung für die Erteilung des Zuschlags. Wird die 
Bietergenehmigung trotzdem nur für einen Ehegatten

gefordert, so sollte dieser bereits vom Liegenschafts
dienst darauf hingewiesen werden, daß es zur Erteilung 
des Zuschlags an ihn einer Erklärung des anderen Ehe
gatten bedarf, daß nur der Bietende Eigentümer werden 
soll. Ist die Eigentums- und Vermögensgemeinschaft 
vorzeitig aufgehoben worden, so ist die rechtskräftige 
gerichtliche Entscheidung vorzulegen.
Wie bei Abschluß eines Rechtsgeschäfts ist auch im 
Zwangsversteigerungsverfahren ein Ehegatte im Rah
men der gegenseitigen Vertretung berechtigt, ein wirk
sames Gebot abzugeben und den Zuschlag für die ehe
liche Vermögensgemeinschaft zu erhalten, ohne daß er 
die Mitwirkung des anderen Ehegatten nachweisen 
muß. Wird das Gebot aber nur von einem Ehegatten im 
eigenen Namen abgegeben und die Erteilung des Zu
schlags nur an ihn beantragt, so muß er nachweisen, 
daß nur er als Eigentümer eingetragen werden soll. 
Das kann durch eine Erklärung des anderen Ehegatten 
bzw. im Falle der vorzeitigen Aufhebung der Vermö
gensgemeinschaft durch eine rechtskräftige Entschei
dung geschehen. Kann der Bieter diesen Nachweis 
nicht führen, muß ihm aufgegeben werden, dies in 
einem neu anzuberaumenden Verkündungstermin 
nachzuholen. Nach § 87 Abs. 2 ZVG soll dieser Termin 
zwar nicht über eine Woche hinaus bestimmt werden. 
Da es sich jedoch um eine Sollvorschrift handelt, ist 
der Sekretär nicht unbedingt an diese Frist gebunden. 
Die Erklärung des anderen Ehegatten nach § 12 Abs. 3 
EGFGB in Verb, mit § 13 Abs. 2 und § 14 FGB kann 
auch durch gerichtliche Entscheidung ersetzt werden. 
Hat der Bieter Klage erhoben, kann ihm vom Sekre
tär aufgegeben werden, innerhalb einer zu bestimmen
den Frist eine einstweilige Anordnung des Prozeßge
richts vorzulegen (§§ 9 Abs. 1 Ziff. 5, 25 Abs. 1 FVerfO). 
Kann der Nachweis im Verkündungstermin nicht er
bracht werden, so muß der Zuschlag versagt werden.

Die Beendigung der Eigentums- und Vermögens
gemeinschaft der Ehegatten
Aufgaben der Notare bei vorzeitiger Aufhebung 
der Vermögensgemeinschaft
§ 41 Abs. 1 FGB geht davon aus, daß die nach § 13 
Abs. 1 FGB entstandene Eigentums- und Vermögens
gemeinschaft insgesamt aufgehoben wird.
Dem Gericht ist es nach § 16 Abs. 2 FGB in Verbin
dung mit § 39 Abs. 3 FVerfO möglich, dem einer In
anspruchnahme des gemeinsamen Vermögens wider
sprechenden Ehegatten nach familienrechtlichen Prin
zipien auch einzelne Vermögensgegenständd zuzuteilen. 
Da einerseits die schutzbedürftigen Interessen der Ehe
gatten oder auch der minderjährigen Kinder nicht 
immer mit den den Staatlichen Notariaten gegebenen 
Möglichkeiten geprüft werden können und eine Um
gehung dieser Bestimmungen durch die Ehegatten ver
hindert werden muß, ist die Beurkundung außerge
richtlicher Vereinbarungen nicht zulässig.
Nach der vorzeitigen Aufhebung der Eigentums- und 
Vermögensgemeinschaft wird jeder Ehegatte Eigen
tümer derjenigen Sachen und Vermögensrechte, die 
ihm zugeteilt worden sind, und derjenigen, die er 
nach der Aufhebung erworben hat (§§ 41, 39 Abs. 3 
FGB). Soll danach die nunmehr eingetretene Güter
trennung wieder aufgehoben werden, so sieht das Ge
setz zwei unterschiedliche Regelungen vor: Für den 
Fall, daß die Ehegatten bei Aufhebung der Vermögens
gemeinschaft getrennt gelebt haben, bestimmt § 41 
Abs. 2 Satz 2 FGB, daß die Wirkungen des § 13 FGB mit 
der Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft ein- 
treten. Lebten die Ehegatten dagegen nicht getrennt, 
so bedarf es zum Wiedereintritt der Eigentums- und 
Vermögensgemeinschaft nach § 41 Abs. 2 Satz 3 einer 
schriftlichen Vereinbarung der Ehegatten, die nach
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